
3.BeiJ)latt Beiblatt zur Par1amentskorrespo~ , 1 7 ~Jänner 1953 

555/A.B. 

zu 587/J A n fra g e b e a n t W 0 r_t Jl !:',Ji 

Die 'Abg.Uh 1 i r und Genossen haben an den Bundesminister für 

Finanzen Dr.K am i t z die Anfrage gerichtet, welche 'Beweggründe ihn ver­

anlassten, den Staatszuschuss 'an die Handelskammer r.egelmässig in Bargeld 

auszuzahlen, während der Staats.zuschuss an: die RentcnaJ;istal t nioht' bezahl t, 

bzw.in Staatsachuldverschreibungen abgestattet wirda 

Bundesminister Dr~ K am i tz antwortet darauf wie folgt: 
Aussenhandelsverkehrsgosetzes 

Gemäss §12 des'1951, BGB1.Nr.105/51, hebt das Bun,des';' 

ministerium für Handel und Wiederaufbau zur DeokUng·der Kosten, die sioh 

a) aus der,DurohfUhrung der Lenkungs~ und Üb erwachungsaufgab en im 

Aussenhandel nach diesem Gesetz, 

'b) aus der vonKörpersohaftenöffentliohen Reohtes im Interesse der Aussen;; 

llandel~förderung entfCllteten Tätigkeit 
". ., 

e) soWie d.er zu diesem Zweck im Ausland unterhaltenen Einriohtungen 

e.AuBsenhandelsstellen) 

ergeben, Beiträge ein, deren Höhe durch Verordnung in einem Prozentsatz vom 

Werte der aus- oder eingeführten Waren' oder in festen Beträgen festges~tzt 
. ~rd. Riebei darf der feste Betrag 100 S und der Prozentsatz 0,3 % nicht . 

ilbers~eigen.Derzeit·beträgt der Prozentsatz auf GrUnd der Verordriungdes 

Bunde~ministeriums für Handel ,und Wiederaufbau, BGB1.Nr.153/S0, 0.2 %. 
Unter § 12, Abs,l des AIiV-Gesetzes 1951 fällt sowohl die Tätigkeit 

.' . 

der beim' Bundesmini'Sterium für Handel und Wiederaufbau als Bundesdienststelle 

errichteten Zentra1stella für dia Aus~ und Einfuhr (ZAE, § 12 lit.a)wie auch 

. die Tä.tigkeit derBundeskammerdergew~rb1ichen''Wirtechaft ais öffentlich~ 

reohtliohe Körpersohaft auf dem Gebiete der Aussenhandelsförderilng (§ lZ 

lit.bund o)~ Die :Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat somit gemäss . . . .. . 

dem zitierten ARV.,;;aesetz 1951 einen Rechtsanspruch'auf einen Teil aus den 

eingehenden Kostenbei trägen,· d.h. aus den· Bei trägen der Expor.tWirtsohaft zu 

den Kosten der Aussenhandelslenkung und Förderung. 

Zwischen Vertretern der Bundesministerien für Handel und Wiederaufbau' 

uhd für Finanzen soWie des Reohnungshofes und der Bundeshandelskammer wurde 

daher seinerzeit gegenjederzeitigen Widerruf ein entsprechender Aufteil1l!lg's;';' 

s~hlüssel bezüglich der eingehenden Kost.enbei träge festgelegt. Gemäse diesem 
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Schlüssel wurde auoh.bisher die Auf teilung dar Kostenbeiträge nach Massgabe 

der tatsächlichen Einnahmen, die eben zweckgebundene Einnahmen darstel~en, 

vorgenommen. 

Die ;ln den Bundesvoranschlägen bei Ka.Pci20 für diese. Gesamtgebarune; 

ausgewiesenen Ziffern sind nur Schätzungen auf der Grundlage des voraussicht­

liohen Aussenhandelsvolumens. Die Überweisungen jedochrnüssen sich nach'den 

tatsächlichen Einnahmen richten. Im Jahre 1951 betrugen laut 'Mi tteilung des 

Bundesministeriums für' Handel und Wiederaufbau die Ge samt einnahmen an Kosten~ 
bei trfigen'ß'35, 927. 77l. 40, wOVOn die. Bundesha.ndelskammer:f28, 826.208.64 erhalten . . 
hat~ Hiebei ist zubel'Ücksichtigen, dass·in de!'l Anteil der Bundeskarnm.er die 

Dezemberquote des Jahres 1950 in Höhe von8'l,88o. .. 000 enthalten war .. In der 

Zeit vom 1.1. bis 31.10~ 1952 sind :an K~stenbei trägen:f34,104. 518.97 eingegangen, 

wovon' die Bundeskammer als Antei1925, 578. 389~ 24 .erha.lten hat o' 

Aus den der Bundeskammer.zukommendeh Kostenbeiträgenwird der Aufwand 
. . .. 

für eine Aussenhandelsorganisation gedeckt~ welohederzeit ein Netz von 
54 Stützpunkten auf' den wichtigsten Weltmärkten. umfasst und die entsprechei.d den 

Bedürfnissen derösterreichischen Exportwirtsohaft auszubauen ist. Die Bundes~ 
kammer muss aber auch di.e Reisekost.en der zu Ha,ndelsvertragsverhandl'ungen 

vom Arbeiterkammertag delegierten Herren li1usdiesen BE:liträgen bezahlen. 

Dem Vernehmen naoh hat der Rechnungshof auf Antrag des Präsidenten 

der Bundeskammerder e:-ewerblichen Wirtschaft eine 'UberprQ.fung der Gebarung 

der Bundeskammer mit den Kostenbeiträgen durchgeführt. Ein diesbezüglicher 

Berioht ist bisher dem Bunuesministerium für Finanzen nioht zugegangE:ln • 

... ...... -........ -.... 
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